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Anfrage
über die Entschädigung der Spitalräte

eröffnet am 2. Dezember 2008

Am 26. September 2008 hat der Regierungsrat die Entschädigungen der Spitalräte
in der Verordnung Nr. 800 b § 4 festgelegt.

Dazu haben wir folgende Fragen:
Die jährliche Grundentschädigung für den Präsidenten des Spitalrates ist 20 000 bis
35 000 Franken und jene der Spitalräte 5000 bis 15 000 Franken pro Jahr.
1. Aufgrund von welchen Kriterien wird die Höhe der Grundentschädigung fest-

gelegt?
2. Wie hoch ist die Grundentschädigung aktuell für die Mitglieder des Spitalrates

und die des Präsidenten?
3. Wie hoch ist der zeitlicheAufwand der Mitglieder des Spitalrates und des Präsi-

denten des Spitalrates pro Jahr (Anzahl Stunden)?
4. Eine pauschale Entschädigung für Reisespesen bis maximal 3000 Franken wird

vergütet.Wie wird diese pauschale Entschädigung festgelegt?
5. Pro Sitzung erhalten die Mitglieder des Spitalrates 500 Franken sowie eine

pauschale Spesenentschädigung von maximal 150 Franken pro Sitzung.Mit wie
vielen Sitzungen wird pro Jahr gerechnet?
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